
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2009 - 2014
 
 

Amt: Fachbereich 7 Gebäude- und 
Liegenschaftsmanagement 

 Erstellungsdatum: 09.09.2011 

Betreff: 
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für den Ausbau der Burger Straße und Genthiner Straße im 
OT Parchen 
 

 

 Beschlussvorlage 2009-2014/SR-167 
Status:  öffentlich 

 

 

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Ja Nein Enthal-
tung 

Mitwirkungs-
verbot gem. 
§ 31 GO LSA 

05.10.2011 Bau- und Vergabeausschuss 
27.10.2011 Stadtrat der Stadt Genthin 

    

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 

Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für die 
Erneuerung der Straßenbeleuchtung und des Geh-Radweges im Abschnitt Burger Straße, 
Einmündung Mühlenberg bis Genthiner Straße Einmündung Kirchstraße. 
 
 
 
 
 
Sichtvermerk/Datum: 
 

   

 Fachbereichsleiter/in  Bürgermeister 
 



 
2009-2014/SR-167 

 

    
 

 
Sachverhalt:  
2006/2007 wurde durch die Stadt Genthin gemeinsam mit dem Landesbetrieb Bau (LBB 
Bau)Niederlassung Mitte die Burger Straße und die Genthiner Straße im Abschnitt Einmündung 
Mühlenberg und Einmündung Kirchstraße grundhaft ausgebaut. Dabei wurden die Teileinrichtungen 
Geh-Radweg, Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung erneuert. 
Die Erneuerung der Straßenentwässerung erfolgte in diesem Fall zu Lasten des LBB Bau. 
Bei der Straße handelt es sich um eine Hauptverkehrsstraße. Nach der 
Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Genthin beträgt der Anliegeranteil für Geh-Radwege an 
Hauptverkehrsstraßen 35 % und für die Straßenbeleuchtung 30 % der anrechenbaren Kosten. 
Desweiteren wurden für die Erneuerung der Geh-Radweganlage Fördermittel aus der 
Dorferneuerung eingesetzt. Die Fördermittel werden je hälftig den Anliegern und der Stadt bei der 
Beitragsermittlung angerechnet. 
 
Rechtsgrundlage:  
Kommunalabgabengesetz LSA 
Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Genthin 
 
Anlagen:  
 
 
 
 
 
 



 
2009-2014/SR-167 

 

    
 

 

Finanzielle Auswirkungen : 

1. Ausgaben 

Haushaltsstelle:       Höhe der Ausgabe 
pro Jahr       

a) Planmäßige Ausgabe lfd. Jahr       

 2012       

 2013 usw.       

b) über-/außerplanmäßige Ausgabe        

Deckung aus:  Ausgabeeinsparung bei 
  Mehreinnahmen bei 

      
      

2. Auswirkungen auf: 

a) Personalkosten       

b) Sachkosten       

c) zu erwartende Einnahmen       

3. Auswirkungen auf Stellenplan: 

 Anzahl Stellenerweiterung        Anzahl Stellenreduzierung       

4. Beteiligung der Kommunalaufsicht 

 Anzeigepflichtig   Genehmigungspflichtig  

5. Bemerkungen des Fachbereichs Finanzen 

      

6. Mitzeichnungen 

Sachbearbeiter / Fachbereich 
Datum  ................................. 

FB Finanzen 
Datum ................................. 
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